
eines unwirklichen (sog. irrealen oder hypotheti
schen) Willens, eines Willens, der vermutlich wirklich 
wäre, wenn der Erblasser bei der Testamentserrich
tung die künftige Entwicklung wenigstens als möglich 
vorausgesehen hätte.“ (RGRKomm. 9. Aufl. Anm. 2 
zu § 2084 BGB.) So hat die Rechtsprechung die Auf
wertung von Vermächtnissen nach der Inflation der 
Jahre 1920 bis 1923 im Wege der ergänzenden Aus
legung zugelassen. (RG in JW 1927 iS. 1883, 1928 
S. 885, 1929 S. 286.) Es kann im allgemeinen davon aus
gegangen werden, daß der Erblasser ungefähr eine 
Vorstellung von dem Werte seines Vermögens im 
Augenblick der Testamentserrichtung gehabt hat. Das 
von ihm ausgesetzte Vermächtnis stand daher in einem 
bestimmten Verhältnis zu diesem Werte. Daraus kann 
auf den Willen des Erblassers geschlossen werden, daß, 
falls er die durch die Währungsreform eingetretene 
Umwertung vorausgesehen haben würde, er die Höhe 
des Vermächtnisses so festgesetzt hätte, daß das Ver
hältnis zwischen dem Werte des Vermächtnisses und 
dem Gesamtwerte des Nachlasses erhalten bleibt.

Ob der Erbfall sich vor oder nach der Währungs
reform ereignet hat, ist gleichgültig, denn für die Be
stimmung des Wertes, den der Nachlaß nach Eintritt 
der Veränderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen 
hat, kommt es nicht auf den Zeitpunkt des Erbfalles, 
sondern nur auf den Zeitpunkt an, in dem der Be
dachte das Zugewendete erhält. Diese vom RGRKomm. 
in Anm. 3 zu § 2171 BGB für die Frage der Auf
wertung vertretene Ansicht (anderer Meinung KG in 
JW 1926 1589 und RG in JW 1929 585) ist auch hier 
als zutreffend anzusehen. Auch § 2084 BGB stellt es

allein auf den Erfolg ab, den eine letztwillige Ver
fügung haben soll. Daher ist auch bei der ergänzenden 
Auslegung allein der Erfolg maßgebend. Dieser tritt 
aber erst ein, wenn der Bedachte die Verfügungsgewalt 
über das Vermachte erhält. Deshalb ist auch dieser 
Augenblick für die Berechnung des Vermächtnisses 
als maßgebend anzusehen. Es kann also angenommen 
werden, daß der Erblasser, wenn er die Umwertung 
des Nachlasses im Verhältnis 10:1 vorgesehen hätte, 
gewollt hatte, daß auch das Vermächtnis im gleichen 
Verhältnis in DM ausgezahlt würde. Auf keinen Fall 
darf jedoch schematisch verfahren werden. In jedem 
einzelnen Fall ist der Wert des Vermögens des Erb
lassers vor der Währungsreform, das Verhältnis des 
Vermächtnisses zu ihm und der Wert des Nachlasses 
nach der Währungsreform zu ermitteln und so die 
Höhe des Vermächtnisses nach der Währungsreform 
zu bestimmen. Es ist jedoch auch möglich, daß sich 
aus besonderen Umständen ein anderer Wille des Erb
lassers ergibt, so, wenn aus dem Testament oder aus 
sonstigen Tatsachen, die zur Auslegung herangezogen 
werden müssen, hervorgeht, daß die Höhe des Ver
mächtnisses ohne Rücksicht auf den Wert des Gesamt
nachlasses festgesetzt ist, z. B. dann, wenn der Erb
lasser dem Bedachten unter allen Umständen eine be
stimmte Summe zuwenden wollte, damit dieser sie 
zu einem bestimmten Zwecke gebrauchen sollte. Dann 
ist eine ergänzende Auslegung nicht möglich. Ebenfalls 
ist für eine ergänzende Auslegung in dem dargestell
ten Sinne kein Raum, wenn feststeht, daß der Erb
lasser über den Wert seines Vermögens überhaupt 
keine Vorstellung gehabt hat.

Die I. interzonale Tagung der Vereinigung demokratischer Juristen
Die I. interzonale Tagung der Vereinigung demokra

tischer Juristen, die am 16. Juli 1949 in Berlin unter 
dem Vorsitz des Präsidenten der Deutschen Justiz
verwaltung, Max Fechner, stattfand, war das erste 
Zusammentreffen demokratischer Juristen aus allen 
Zonen Deutschlands mit dem Ziel, Mittel und Wege 
zur Koordinierung ihrer Arbeit im fortschrittlichen 
Geiste und zur Schaffung einer ständigen Einrichtung 
als Grundlage für eine solche Arbeit zu finden. Darüber 
hinaus war sie der erste Schritt zum Anschluß der 
deutschen demokratischen Juristen an die Juristen
organisationen anderer Völker, durch den die Mög
lichkeit geschaffen wird, der Rechtsentwicklung in 
Deutschland im Erfahrungsaustausch mit den Trägern 
des Rechtsbewußtseins anderer Völker neue Impulse 
und neue Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.

Präsident F e c h n e r  wies in seiner Begrüßungsan
sprache auf die bisherige Arbeit der internationalen 
Vereinigung demokratischer Juristen sowie darauf 
hin, daß in der letzten Zeit von demokratischen 
Juristen Deutschlands, insbesondere der sowjeti
schen Besatzungszone, bereits der Versuch unter
nommen war, diesen Anschluß an die Juristen
organisationen anderer Völker zu finden, und daß 
die Tagung das Ergebnis dieser bisherigen Be
mühungen gewesen sei. Er konnte berichten, daß 
die Aufnahme der deutschen Vereinigung in die Inter
nationale Vereinigung von dieser bereits genehmigt 
worden sei, und konnte Begrüßungsschreiben und 
Telegramme des Vorstands und des Sekretärs der 
Internationalen Vereinigung sowie der polnischen Ver
einigung verlesen. Dabei fand das Schreiben der pol
nischen Vereinigung besonderen Beifall, in dem diese 
zu erkennen gab, daß die polnischen Juristen trotz der 
Verbrechen, die das deutsche Volk an dem polnischen 
Volk begangen hat, kein Rachegefühl gegenüber den 
fortschrittlichen Kräften Deutschlands hegten, sondern 
das demokratische Deutschland als einen wesentlichen 
Teil des mächtigen Friedenslagers ansehen. Weiterhin 
verlas er Begrüßungsadressen des Kammergerichts
präsidenten und des Berliner Magistrats. Unter den 
Teilnehmern der Konferenz konnte er Vertreter der 
demokratischen Parteien, der anderen Verwaltungen, 
der Universitäten, der Berliner Anwaltskammer, der 
Volksrichterschulen und der Studenten begrüßen. Als 
besonders bedeutungsvoll bezeichnete er die Tatsache, 
daß auch eine Anzahl Vertreter der demokratischen 
Juristen der Westzonen zu der Tagung erschienen

waren, die, wie die spätere Diskussion ergab, die Pro
bleme der Demokratisierung der Justiz im gleichen 
aufgeschlossenen Sinne sehen, wie es in der sowje
tischen Besatzungszone seit Jahr und Tag der Fall ist.

Die Reihe der Begrüßungsansprachen an die neue 
Vereinigung eröffnete der Vizepräsident der Deutschen 
Justizverwaltung, D r . M e l s h e i m e r ,  der unter Hin
weis auf die schweren Fehler der Justiz in der Ver
gangenheit darlegte, daß die deutsche Justiz in ihrer 
Gesamtheit erst noch beweisen müsse, daß sie wirklich 
eine demokratische Justiz geworden sei und aus den 
Fehlem der Weimarer Zeit gelernt habe. Das gelte 
insbesondere für die Justiz des Westens, bei der an
gesichts des hohen Prozentsatzes von ehemaligen Pgs, 
die in ihr tätig sind, die Gefahr bestehe, daß sie wieder 
der Reaktion dienstbar gemacht würde. Eine solche 
Justiz könne weder ihre deutschen noch die ihr inter
national zufallenden Aufgaben erfüllen. Nur in der 
sowjetischen Besatzungszone seien erfolgreiche Schritte 
zur wirklichen Demokratisierung der Justiz unter
nommen worden.

Professor Dr. K ä s t n e r ,  der die Grüße des Deut
schen Volksrats und der VVN überbrachte, stellte als 
die Grundlage für die Rechtseinheit die politische 
Einheit Deutschlands heraus und unterstrich die Ver
pflichtung aller demokratischen Juristen, das wahre 
Recht zu suchen, um dem deutschen Volk wieder den 
Glauben an das Recht zu geben.

Professor Dr. D e r s c h , der Dekan der juristischen 
Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin, wies 
darauf hin, daß zwar tatsächlich und rechtlich eine 
Trennung zwischen der Hitler-Justiz und der neuen 
Justiz gemacht worden sei, daß aber trotzdem noch ein 
scharfer Kampf zu führen sei, bis ein wirkliches volks
nahes demokratisches Recht Wirklichkeit geworden 
sei. Er stellte die Unterstützung der juristischen Fa
kultäten für diesen Kampf in Aussicht und betonte die 
besondere Bedeutung, die der Ausbildung des juristi
schen Nachwuchses hierbei zukomme.

Herr J e n d r e t z k y  als Vertreter der demokra
tischen Parteien stellte fest, daß die Tagung weit mehr 
als eine nur innerdeutsche und nur die Juristen an
gehende Angelegenheit sei und wünschte, daß von ihr 
neue Impulse auch für die Einheit Berlins ausgehen 
würden.

Professor Dr. S t e i n i g e r ,  der Präsident der 
deutschen Verwaltungsakademie, betonte die Notwen-
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